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§ 71 EUWO Ubermittlung der
Wahlakten der
Gemeindewahlbehorden, in
Statutarstadten der

Sprengelwahlbehorden, an die
Bezirkswahlbehorde

EuWO - Europawahlordnung

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.08.2025

871.

Die Wahlakten der Gemeindewahlbehdrden, in Wien die Wahlakten der Sprengelwahlbehdrden, sind nach Feststellung
des ortlichen Wahlergebnisses unverziglich der zustandigen Bezirkswahlbehérde verschlossen und womdglich im
versiegelten Umschlag durch Boten zu tibermitteln. Das Ubermitteln der Beilagen gem&R § 67 Abs. 3Z 3, 5 bis 7 und 9
kann unterbleiben, wenn sichergestellt ist, dass die Beilagen an Ubergeordnete Wahlbehdrden zum Zweck der
Uberprifung der Wahlakten jederzeit nachgereicht werden kénnen.

In Kraft seit 01.01.2024 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/euwo/paragraf/71
https://www.jusline.at/gesetz/euwo/paragraf/67
file:///

	§ 71 EuWO Übermittlung der Wahlakten der Gemeindewahlbehörden, in Statutarstädten der Sprengelwahlbehörden, an die Bezirkswahlbehörde
	EuWO - Europawahlordnung


